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§ 1 
Errichtung und Sitz

(1) Die Ärztekammer Nordrhein ist die berufliche Vertretung der Ärztinnen und Ärzte des Landes-
teils Nordrhein im Land Nordrhein-Westfalen.

(2) Sitz der Ärztekammer Nordrhein ist Düsseldorf.

§ 1a 
Kammermitgliedschaft

(1) Der Ärztekammer Nordrhein gehören alle Ärztinnen und Ärzte an, die in Nordrhein ihren Beruf 
ausüben oder, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben (Kam-
mermitglieder). Wer Mitglied einer anderen Ärztekammer ist, wird auch Mitglied der Ärztekam-
mer Nordrhein, wenn der ärztliche Beruf zugleich in Nordrhein ausgeübt wird. Den Beruf der 
Ärztin/des Arztes übt aus, wer ärztliche Fachkenntnisse einsetzt oder mitverwendet. Von der 
Mitgliedschaft sind ausgenommen Ärztinnen und Ärzte, die als Beamte innerhalb der Aufsichts-
behörde tätig sind. Die Anmeldung folgt den Regeln des Heilberufsgesetzes NRW (HeilBerG) und 
der Meldeordnung der Ärztekammer Nordrhein.

(2) Ärztinnen und Ärzte, die als Staatsangehörige eines europäischen Staates im Sinne des § 3 
Absatz 1 Heilberufsgesetz NRW mit beruflicher Niederlassung in einem anderen europäischen 
Staat im Landesteil Nordrhein im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Euro-
päischen Union ihren Beruf vorübergehend und gelegentlich ausüben (Dienstleistende), gehören 
der Kammer nicht an. Sie werden beitragsfrei geführt und in ein gesondertes Verzeichnis aufge-
nommen. Dienstleistende unterliegen der Berufsaufsicht gemäß dem Heilberufsgesetz NRW. Für 
die Berufsausübung gelten die gleichen Rechte und Pflichten wie für Kammerangehörige.

(3) Ärztinnen und Ärzte, die ihre ärztliche Tätigkeit ins Ausland verlegen oder dort ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt nehmen, ohne ihren Beruf auszuüben, können auf Antrag Mitglieder der Ärzte-
kammer Nordrhein bleiben. Sie erhalten den Status eines freiwilligen Kammermitgliedes mit ein-
geschränkten Rechten und Pflichten. Freiwilligen Kammermitgliedern steht weder das aktive 
noch das passive Wahlrecht bei den Kammerwahlen zu. Ehrenämter können auf Antrag bis zu ei-
nem Jahr fortgesetzt werden.

(4) Freiwillige Kammermitglieder werden entsprechend § 2 Absatz 3 Heilberufsgesetz NRW in 
ein gesondertes Verzeichnis aufgenommen. Sie erhalten die Informationen, die die Ärztekammer 
Nordrhein ihren Mitgliedern zukommen lässt, soweit sie die Voraussetzung für den Zugang der 
Informationen schaffen, und gegen Gebühr einen Heilberufsausweis, der zurückzugeben ist, 
wenn die freiwillige Mitgliedschaft oder das Recht zur Ausübung des Berufs im Ausland endet. 
Die freiwilligen Mitglieder sind zur Entrichtung eines pauschalen Jahresbeitrages nach Maßgabe 
der Beitragsordnung der Ärztekammer Nordrhein verpflichtet.

§ 2 
Organe
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(1) Organe der Ärztekammer Nordrhein sind: 
a) die Kammerversammlung, 
b) der Kammervorstand, 
c) der Präsident.

(2) Die Amtsdauer der Organe beträgt 5 Jahre. Unbeschadet des § 21 Abs. 4 des Heilberufsge-
setzes können einzelne Mitglieder des Kammervorstandes vorzeitig abberufen werden.

§ 3 
Ehrenamt, Entschädigung

Die Mitglieder der Kammerorgane und der Ausschüsse sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten Auf-
wandsentschädigungen, Tagegelder und Reisekosten nach den Beschlüssen der Kammerver-
sammlung.

§ 4 
Kammerversammlung

(1) Die Mitglieder der Kammerversammlung sind an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden.

(2) Die Kammerversammlung, zu der jeder Kammerangehörige Zutritt hat, tritt jährlich mindes-
tens zweimal zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Außerordentliche Sitzungen der Kam-
merversammlung finden statt, wenn der Präsident es für erforderlich hält oder der Kammervor-
stand sie beschließt oder sie von einem Drittel der Mitglieder der Kammerversammlung unter An-
gabe der Tagesordnung beim Präsidenten beantragt werden.

(3) Die Kammerversammlung wird vom Präsidenten oder bei dessen Verhinderung vom Vizeprä-
sidenten einberufen und geleitet. Sind beide verhindert, so tritt an deren Stelle das älteste anwe-
sende Kammervorstandmitglied. Die Einberufung der Kammerversammlung geschieht durch eine 
mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin an die Mitglieder der Kammerversammlung 
gerichtete Einladung unter Angabe der Tagesordnung. Maßgebend ist das Datum des Poststem-
pels. Über Anträge auf Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung entscheidet die Kammer-
versammlung. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(4) Für den Fall einer außergewöhnlichen Lage, in der ein Zusammentreten der Kammerver-
sammlung durch persönliche Anwesenheit aller Mitglieder vor Ort nicht möglich oder nicht ver-
tretbar ist, kann der Kammervorstand mit der Mehrheit seiner gewählten Mitglieder beschließen, 
dass die Kammerversammlung als audiovisuelle Konferenz oder als Kombination aus audiovisu-
eller Konferenz und Präsenzsitzung abgehalten wird. Voraussetzung ist die Bild- und Tonüber-
tragung der gesamten Kammerversammlung mit der Möglichkeit zu Wortmeldungen, Redebeiträ-
gen und zur Antragstellung sowie zur Durchführung von Abstimmungen und Wahlen in Schrift-
form, Textform oder elektronischer Form. Den Kammerangehörigen ist Zugang zur Bild- und 
Tonübertragung zu ermöglichen. Der Kammervorstand kann unter den Voraussetzungen von 
Satz 1 mit der Mehrheit seiner gewählten Mitglieder entscheiden, dass Beschlüsse zu eilbedürfti-
gen Angelegenheiten von der Kammerversammlung im schriftlichen Verfahren gefasst werden.
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(5) Die Kammerversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an-
wesend ist. Bei Abstimmungen oder Wahlen in Schriftform, Textform oder elektronischer Form 
gilt als anwesend im Sinne von Satz 1, wer an der Abstimmung oder Wahl teilnimmt.

(6) Für Beschlüsse genügt Stimmenmehrheit, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Zur Änderung der Satzung bedarf es der Zweidrittelmehrheit aller gewählten Mitglieder der Kam-
merversammlung. Für Beschlüsse über die Abberufung eines oder mehrerer Kammervorstands-
mitglieder gem. § 2 Abs. 2 der Satzung ist die Mehrheit aller gewählten Mitglieder der Kammer-
versammlung erforderlich.

(7) Die Aufgaben der Kammerversammlung sind insbesondere: 
a) Beschlussfassung über die Satzung, 
b) Wahl des Präsidenten, Vizepräsidenten und der Beisitzer 
des Vorstandes der Ärztekammer, 
c) die Wahl des Finanzausschusses, 
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung, 
e) Beschlussfassung über die Beitragsordnung, 
f) Beschlussfassung über die Berufsordnung, 
g) Beschlussfassung über den Haushaltsplan und Entlastung des Kammervorstandes, 
h) Beratung und Beschlussfassung über Anträge aus der Kammerversammlung sowie über An-
träge und Vorlagen des Präsidenten oder des Kammervorstandes.

§ 5 
Kammervorstand

Dem Kammervorstand gehören der Präsident, Vizepräsident und 16 Beisitzer an.

§ 6 
Wahl des Kammervorstandes

Der Präsident, der Vizepräsident und die Beisitzer werden von der Kammerversammlung mit 
Stimmenmehrheit aller gewählten Mitglieder der Kammerversammlung gewählt. Im Falle des 
Ausscheidens von Kammervorstandmitgliedern findet eine Ergänzungswahl in der nächsten 
Kammerversammlung statt. 
Scheiden drei oder mehr Kammervorstandsmitglieder aus, so ist unverzüglich eine außerordent-
liche Kammerversammlung zur Ergänzungswahl einzuberufen.

§ 7 
Beendigung der Zugehörigkeit

(1) Die Zugehörigkeit zum Kammervorstand endet: 
a) durch Tod, 
b) durch Rücktritt, 
c) durch Beendigung der Zugehörigkeit zur Ärztekammer, 
d) durch vorzeitige Abberufung gem. § 2 Abs. 2 der Satzung, 
e) nach rechtskräftiger Verurteilung durch das Berufsgericht, wenn es sich um eine schwerwie-
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gende ehrenrührige Verfehlung handelt. Diese Feststellung trifft der Kammervorstand mit Zwei-
drittelmehrheit aller Kammervorstandsmitglieder.

(2) Die Zugehörigkeit zum Kammervorstand ruht, wenn gegen den Betreffenden ein berufsge-
richtliches Verfahren eröffnet worden ist und es sich nach Feststellung des Kammervorstandes 
um den Vorwurf einer schwerwiegenden, ehrenrührigen Verfehlung handelt. Zu einer solchen 
Feststellung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit aller gewählten Kammervorstandsmitglieder.

§ 8 
Kammervorstandssitzung

(1) Die Kammervorstandssitzungen werden vom Präsidenten oder bei dessen Verhinderung vom 
Vizepräsidenten einberufen und geleitet. Bei Verhinderung auch des Vizepräsidenten wird die 
Kammervorstandssitzung vom ältesten Kammervorstandsmitglied einberufen und geleitet. Kam-
mervorstandssitzungen finden nach Bedarf, aber mindestens einmal im Vierteljahr statt. Die Ta-
gesordnung setzt der Einberufer fest. Die Kammervorstandsmitglieder können hierzu Anträge 
stellen, die auf die Tagesordnung gesetzt werden müssen.

(2) Auf begründeten Antrag von mindestens einem Drittel der Kammervorstandsmitglieder muss 
eine Sitzung des Kammervorstandes einberufen werden.

(3) Die Einladung zur Kammervorstandssitzung soll in der Regel 5 Tage vor Sitzungstermin 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung erfolgen.

„(4) Sitzungen des Kammervorstands werden grundsätzlich als Präsenzsitzung durchgeführt; sie 
können auch als audiovisuelle Konferenz oder als eine Kombination aus beiden Formen durch-
geführt werden. Die Entscheidung über die Sitzungsform trifft der Einberufende, soweit keine 
hiervon abweichende Entscheidung durch den Kammervorstand erfolgt. Der Kammervorstand 
kann Beschlüsse zu eilbedürftigen Angelegenheiten im schriftlichen Verfahren fassen. Im Übri-
gen gilt für die Beschlussfassung § 4 Abs. 5 entsprechend. Die Regelungen nach den Sätzen 1 
bis 3 gelten vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Kammervorstands für die Kreisstel-
lenvorstände, die Ausschüsse und andere Gremien der Kammer entsprechend.“

§ 9 
Aufgaben des Kammervorstandes

(1) Aufgabe des Kammervorstandes ist die Erledigung aller der Ärztekammer obliegenden Aufga-
ben aufgrund des Heilberufsgesetzes, soweit diese nicht der Kammerversammlung durch das 
Heilberufsgesetz oder durch diese Satzung vorbehalten sind.

(2) Insbesondere hat der Kammervorstand folgende Aufgaben: 
a) Die Aufstellung der Tagesordnung für die Kammerversammlung, 
b) die Vorbereitung der Kammerversammlung und der vom Kammervorstand zu stellenden An-
träge und einzubringenden Vorlagen, 
c) die Durchführung der Beschlüsse der Kammerversammlung, 
d) die Stellung von Anträgen auf Eröffnung berufsgerichtlicher Verfahren, 
e) Überprüfung rechtskräftiger berufsgerichtlicher Urteile gegen Kammervorstandsmitglieder im 
Sinne des § 7 Abs. 1 e der Satzung sowie Feststellung über das Ruhen der Zugehörigkeit zum 
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Kammervorstand gem. § 7 Abs. 2 der Satzung, 
f) Einsetzung von Sonder- und Arbeitsausschüssen, 
g) die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers, der die Aufgabe hat, die Buch-, Kassen- und Bilanz-
prüfungen vorzunehmen.

(3) Beschlüsse des Kammervorstandes, welche die Ärztekammer über einen höheren Betrag als 
25.000,00 Euro für das laufende Haushaltsjahr verpflichten, bedürfen der Genehmigung durch 
die Kammerversammlung.

§ 10 
Präsident

(1) Die Wahl des Präsidenten erfolgt nach § 6 der Satzung.

(2) Der Präsident vertritt die Kammer gerichtlich und außergerichtlich; Erklärungen, die die Kam-
mer vermögensrechtlich verpflichten, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur rechtsverbindlich, 
wenn sie von dem Präsidenten und einem weiteren Mitglied des Kammervorstandes unterzeich-
net sind.

(3) Der Präsident erledigt die laufenden Geschäfte der Kammer und führt die Beschlüsse des 
Kammervorstandes aus.

(4) Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten im Falle seiner Verhinderung.

§ 11 
Ausschüsse

(1) Mitglied der nach § 9 Abs. 2 f der Satzung zu bildenden Ausschüsse kann jeder Kammeran-
gehörige werden.

(2) Aufgabe dieser Ausschüsse ist die Bearbeitung der ihnen vom Kammervorstand übertrage-
nen Angelegenheiten.

(3) Der Kammervorstand kann den Ausschüssen das Recht zur selbständigen Entscheidung 
ganz oder teilweise übertragen.

§ 12 
Finanzausschuss

(1) Der Finanzausschuss besteht aus fünf Angehörigen der Ärztekammer Nordrhein, die nicht 
Mitglieder des Vorstandes der Ärztekammer sein dürfen.

(2) Aus der Mitte der gewählten Mitglieder des Finanzausschusses wird der Vorsitzende des Fi-
nanzausschusses durch die Kammerversammlung gewählt. Der Kammervorstand benennt ein 
Kammervorstandsmitglied, das zu den Sitzungen des Finanzausschusses mit beratender Stimme 
einzuladen ist.
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(3) Aufgabe des Finanzausschusses ist die Beratung des Kammervorstandes in Finanzangele-
genheiten, insbesondere bei Aufstellung des Haushaltsplanes sowie bei Prüfung des Finanzge-
barens.

(4) Bei der Haushaltsberatung in der Kammerversammlung erstattet der Vorsitzende des Finanz-
ausschusses über die Tätigkeit des Ausschusses Bericht.

§ 13 
Kreisstellen

(1) Gem. § 4 des Heilberufsgesetzes errichtet die Ärztekammer zur Erledigung der ihr obliegen-
den Aufgaben als Untergliederungen Kreisstellen. Die Bereiche der Kreisstellen entsprechen den 
Gebieten der kreisfreien Städte und Kreise.

(2) Die Kreisstellen sind keine Rechtspersonen.

(3) Die Ärztekammer stellt den Kreisstellen die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Mittel zur Verfügung.

(4) Aufgabe der Kreisstellen für ihren Bereich ist es, die Organe der Ärztekammer bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere durch: 
a) Durchführung aller anfallenden Verwaltungsarbeiten, 
b) Beratung der Ärztekammer durch gutachtliche Stellungnahme in allen Angelegenheiten der 
Berufsordnung, der Fürsorgeeinrichtungen, der Berufsgerichtsbarkeit und der Beitragserhebung, 
c) Durchführung des örtlichen Fortbildungswesens, 
d) Durchführung des ärztlichen Notfalldienstes in Zusammenarbeit mit der zuständigen Unter-
gliederung der Kassenärztlichen Vereinigung, 
e) Durchführung des örtlichen Schlichtungswesens, 
f) Durchführung des Meldewesens gem. § 5 des Heilberufsgesetzes, 
g) Auskunftserteilung und Beratung von Ärzten, Behörden oder sonstigen außerärztlichen Perso-
nen.

§ 14 
Kreisstellen

(1) Kreisstellen mit weniger als 1.000 Mitgliedern wählen einen Vorstand von sieben Mitgliedern, 
Kreisstellen von 1.000 bis 1.500 Mitgliedern einen Vorstand von neun Mitgliedern und Kreisstel-
len von mehr als 1.500 Mitgliedern einen Vorstand von elf Mitgliedern.

(2) Der Kreisstellenvorstand wird durch die Kammerangehörigen aus dem Bereich der Kreisstelle 
durch geheime schriftliche Abstimmung gewählt.

(3) Der Kreisstellenvorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und stellvertretenden Vor-
sitzenden. Der Vorsitzende führt die Beschlüsse des Kreisstellenvorstandes aus und erledigt die 
laufenden Geschäfte der Kreisstelle.
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(4) Die Protokolle über die Wahl der Mitglieder des Kreisstellenvorstandes sowie des Vorsitzen-
den und stellvertretenden Vorsitzenden sind dem Kammervorstand vorzulegen. Die Wahlen be-
dürfen der Bestätigung durch den Kammervorstand.

(5) Die Amtszeit des Kreisstellenvorstandes beträgt fünf Jahre. Sie endet mit dem Zusammentritt 
der neuen Kammerversammlung. Nach Ablauf der Amtszeit führt der Kreisstellenvorstand seine 
Geschäfte weiter, bis der neue Kreisstellenvorstand die Geschäfte übernehmen kann.

(6) Die Kammerversammlung kann auf Vorschlag des Kammervorstandes den Kreisstellenvor-
stand vorzeitig abberufen und für den Rest der Amtszeit eine Neuwahl anordnen. Kommt die 
Neuwahl innerhalb einer Frist von zwei Monaten nicht zustande, so wird der Kreisstellenvorstand 
durch den Kammervorstand eingesetzt; die Einsetzung bedarf der Bestätigung durch die Kam-
merversammlung.

§ 15 
Bekanntgabe

Satzungen sowie amtliche Bekanntmachungen werden im Internet auf der Homepage der Ärzte-
kammer Nordrhein (www.aekno.de) unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ bekannt 
gegeben sowie allgemein und dauerhaft zugänglich gemacht. Sie treten, soweit kein anderer 
Zeitpunkt festgesetzt ist, am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Soweit für Satzungen eine 
Bekanntgabeverpflichtung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen besteht, be-
stimmt sich deren Inkrafttreten nach dieser Bekanntgabe. Auf amtliche Bekanntmachungen und 
Veröffentlichungen wird im Rheinischen Ärzteblatt hingewiesen.

§ 16 
In Krafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Ärztekammer Nordrhein vom 11. Juli 1955 (SMBl.NW.21220) außer Kraft. 
 
MBl. NRW. 1994 S. 67, geändert am 19. April .2008 (MBl. NRW. 2008 S. 421), 21. November 
2015 (MBl. NRW. 2016 S. 147), 18. November2017 (MBl. NRW. 2018 S. 178), 20. Januar 2020 
(MBl. NRW. 2020 S. 40), 14. November 2020 (MBl. NRW. 2021 S. 22).
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